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Einleitung 

Ist die Rede vom deliktsrechtlichen Unternehmensschutz, so wird wohl jedem 
Juristen sogleich das Stichwort vom Recht am eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb in den Sinn kommen. Damit dürfte sich regelmäßig die weitere 
Vorstellung verbinden, daß mit Hilfe dieses Rechts die Rechtsprechung bereits 
seit geraumer Zeit deliktsrechtlichen Schutz gegen Untemehmensbeeinträchti-
gungen gewährt und es in Rechtsprechung und Literatur durch Fallgruppenbil-
dung in bestimmten, weithin anerkannten Konfliktlösungen konkretisiert und 
ausgeformt worden ist. l 

Im Zusammenhang mit diesem Gebilde wird häufig von einem generalklau-
selartigen Recht gesprochen, das systemfremd sein soll.2 Aber dies allein sollte 
angesichts des breiten Konsenses in Rechtsprechung und Literatur hinsichtlich 
der erfaßten Sachverhalte noch kein Grund für eine neuerliche Auseinanderset-
zung sein. Eher scheint dies und die Tatsache einer überaus großen Zahl von 
Abhandlungen über dieses Recht, die seit Geltung des BGB an dem solcherma-
ßen gewährten Unternehmensschutz nichts geändert hat, dafür zu sprechen, sich 
mit diesem dogmatischen Zustand nunmehr endgültig zufriedenzugeben. 

Schaut man sich jedoch allein das Schrifttum der letzten fünfzehn Jahre zu 
diesem Thema an, so muß man erstaunt feststellen, welche Bandbreite von 
Zuordnungsversuchen des Unternehmensschutzes zum Deliktssystem in diesem 
Zeitraum entwickelt worden ist. Diese reicht von der Anerkennung des Rechts 
am Gewerbebetrieb als echtes sonstiges Recht iSd. § 823 Abs. 13 über die 
analoge Anwendung des § 823 Abs.1 4 bzw. die Anerkennung als richterliche 
Rechtsfortbildung im Rahmen des § 823 Abs. 15 bis hin zur Ablehnung eines 
solchen Rechts und der Zuordnung der verschiedenen Fallgruppen zur Haf-
tungsnorm des § 826 bzw. des § 823 Abs. 26 • Zieht man noch die Rechtspre-

1 Die Nomenklatur in bezug auf dieses Phänomen - soweit es um die Anwendung des 
§ 823 Abs. 1 geht - ist in der Literatur nicht einheitlich. Hier soll insoweit -
vereinheitlichend und vereinfachend - der Ausdruck "Recht am Gewerbebetrieb" 
gebraucht werden. 

2 Siehe nur Larenz, SchuldR.II, S. 632; RGRK-Steffen § 823 Rz. 36; MK-Mertens 
§ 823 Rz. 484. 

3 Preusche, Unternehmensschutz und Haftungsbeschränkung im Deliktsrecht, 1974. 
4 Schrauder, Wettbewerbsverstöße als Eingriffe in den eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb, 1970. 
5 Buchner, Die Bedeutung des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-

trieb für den deliktsrechtlichen Unternehmensschutz, 1971. 

2 Schwitanslti 
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chung dieses Zeitraums in die Betrachtung mit ein, so stellt man fest, daß auch 
der BGH mittlerweile hier und da Zweifel an seiner eigenen bzw. reichsgerichtli-
chen Schöpfung anmeldet. 7 

Schon dies scheint Grund genug zu sein, sich erneut mit den keineswegs 
geklärten dogmatischen Grundlagen des deliktsrechtlichen Unternehmens-
schutzes8 auseinanderzusetzen. Erst recht muß dies nunmehr deshalb gelten, 
weil sich in jüngster Zeit einige Autoren in sehr grundlegender - auch den 
Unternehmensschutz tangierender - Weise mit dem Deliktssystem des BGB 
auseinandergesetzt haben. Diese Versuche zielen im wesentlichen darauf ab, 
neben der Neuzuordnung altbekannter Phänomene einen erweiterten Vermö-
gensschutz über § 823 Abs. 29 bzw. einen gleichsam neu zu schaffenden § 823 
Abs. 310 zu gewähren. Auch heute ist somit der deliktsrechtliche U nternehmens-
schutz noch keineswegs dogmatisch hinreichend abgesichert, sondern es wird im 
Grunde jeder deliktsrechtliche Grundtatbestand als Anknüpfungspunkt vorge-
schlagen. Diese Erkenntnis soll Anlaß sein, sich in der folgenden Untersuchung 
nochmals mit der deliktsrechtlichen Bewältigung des Unternehmensschutzes 
auseinanderzusetzen. Allerdings soll es zunächst nur um die allgemeine 
Verortung des Unternehmensschutzes in den deliktsrechtlichen Grundtatbe-
ständen gehen und nicht um eine Auseinandersetzung mit den bislang konkret 
erarbeiteten Konfliktlösungen in den einzelnen Fallbereichen. Diese soll erst als 
Folge dieser Verortung und nur soweit zu deren Bestätigung erforderlich in die 
Betrachtung einbezogen werden. 11 Insofern nähert sich die Arbeit der delikts-
rechtlichen Bewältigung von Unternehmensbeeinträchtigungen gleichsam von 
der "anderen" Seite. Sie fragt zunächst nach den deliktssystematischen Anforde-
rungen an eine Erfassung von Unternehmensbeeinträchtigungen, um dann erst 
- soweit nötig - auf einzelne Fallgruppen einzugehen. Dies hat seinen Grund 
darin, daß insbesondere die zahlreichen deliktssystematischen Einordnungsver-
suche in der Literatur in ihrer dogmatischen Absicherung vielfach im Ansatz 
nicht speziell unternehmensrechtlich geprägt sind. Bei näherer Betrachtung der 
jeweiligen Konzepte hat man nur allzuoft den Eindruck, daß sich die einzelnen 
Autoren bereitwillig einer im Deliktsrecht allgemein vertretenen Theorie 
angeschlossen haben, um so ihr Ergebnis der Interessenabwägung bezüglich des 

6 Allgemein: Medicus, Bürgerliches Recht, Rz. 614; rur die Erfassung rechtswidriger 
Arbeitskampfmaßnahmen: Seiter, Streikrecht und Aussperrungsrecht, 1975, S.464ff. 

7 Siehe unten 1. Kapitel; II D. 
8 Larenz, SchuldR. 11, S. 632. 
9 So z. B. grundlegend: von Bar, Verkehrspflichten, 1980. 
10 Mertens AcP 178 (1978) S. 227ff. 
11 Es wird dabei nicht verkannt, daß diese Verortung natürlich auch von den 

auftretenden Interessenkonflikten und deren Lösung abhängt. Es soll hier aber nur an den 
jeweiligen Stellen darauf hingewiesen werden, wo diese Konfliktlösung "am Gesetz 
festzumachen" ist, nicht dagegen jede einzelne Konfliktlösung in ihren Nuancen 
nachgezeichnet werden. Dies würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. 
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Unternehmensschutzes auch deliktssystematisch abzusichern. Da in den einzel-
nen Fallgruppen des Unternehmensschutzes das Ergebnis der Interessenabwä-
gung in einem mehr oder weniger weiten Kernbereich in der Regel allgemein 
anerkannt ist, soll hier "nur" noch gefragt werden, welche Möglichkeiten das 
Deliktssystem des BGB für eine systemgerechte Erfassung und Absicherung des 
Unternehmensschutzes bereithält. Eine solche Entlastung der Betrachtung von 
spezifischen unternehmensrechtlichen Fragen der einzelnen Fallgruppen 12 

scheint zudem dringend geboten zu sein, da eine pauschale Vermengung beider 
Bereiche in der Vergangenheit zu mancher Irritation beigetragen haben mag. 

Aus diesem Blickwinkel soll zunächst die Rechtsprechung des RG und des 
BGH daraufhin untersucht werden, welche deliktssystematischen Überlegun-
gen sie in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen geleitet haben (Erstes 
Kapitel). Die anschließende Auswertung der Literatur soll gleichfalls allein aus 
dem Blickwinkel erfolgen, ob die einzelnen Lösungsversuche die deliktssystema-
tischen Zusammenhänge hinreichend berücksichtigt haben. 13 

Dazu soll zunächst untersucht werden, welche Vorstellungen der Gesetzgeber 
mit der Schaffung der deliktsrechtlichen Grundtatbestände des § 823 Abs. 1 und 
2 sowie des § 826 verwirklichen wollte (Zweites Kapitel). An diesen gesetzgeberi-
schen Zielvorstellungen sollen sodann im Rahmen der Entwicklung der 
Anwendungsbereiche der einzelnen Grundtatbestände die verschiedenen zur 
Erfassung von Unternehmensbeeinträchtigungen herangezogenen bzw. ent-
wickelten allgemeinen deliktssystematischen Begründungsmodelle gemessen 
werden (Drittes - Fünftes Kapitel). 

Insofern ist der Ansatz dieser Arbeit in zweifacher Hinsicht begrenzt: Zum 
einen sollen im wesentlichen nur die allgemein-deliktsrechtlichen Überlegungen 
untersucht werden, die im Rahmen der Diskussion um den Unternehmens-
schutz eine Rolle gespielt haben. Zum anderen soll dabei das "Maß aller Dinge" 
das Regelungsziel des Gesetzgebers bei der Schaffung des heute noch geltenden 
Deliktssystems sein. Man sollte sich daher nicht der Illusion hingeben, daß im 
Rahmen dieser Untersuchung die vielschichtigen deliktsrechtlichen Probleme 
einer insgesamt zufriedenstelIenden Lösung zugeführt werden könnten. Dies 
war und ist nicht das Ziel dieser Arbeit. Die selbstgestellte Aufgabe geht 
vielmehr dahin, von den Regelungsabsichten des Gesetzgebers ausgehend in das 
Gewirr von Rechtswidrigkeitstheorien, deliktssystematischen Überlegungen, 
Vorschlägen zur Ausgliederung alter und Eingliederung neuer Tatbestände in 
die einzelnen deliktsrechtlichen Grundnormen, die die deliktsrechtliche Diskus-

12 Diesbezüglich sei auf die umfangreiche Spezialliteratur verwiesen, insbesondere auf 
Buchner, Die Bedeutung des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb 
für den deliktsrechtlichen U ntemehmensschutz, 1971. 

13 Insoweit sei bereits hier der Hinweis gestattet, daß sich oftmals eine breiter angelegte 
Darstellung der einzelnen zu diskutierenden Auffassungen nicht vermeiden ließ, da es 
immer darum ging, den Blick von den Einzelergebnissen zu lösen, zum sie tragenden 
Deliktskonzept vorzustoßen und dessen Vereinbarkeit mit dem BGB zu überprüfen. 
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